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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
66 - 66 - Amt für Umwelt und Tiefbau 
Az: 66- 

Vechta, 11.11.25 

 

 

Beschlussvorlage 108/2025 
 
 
Beratungsfolge: 

Bau-, Struktur- und Umweltausschuss 20.11.2025 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 27.11.2025 
Kreisausschuss 11.12.2025 
Kreistag 18.12.2025 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Änderung der Abfallgebührensatzung (108/2025) 

 
Sachverhalt: 
Die AWV hat turnusmäßig eine Neukalkulation der Abfallgebühren vorgenommen. Aufgrund 
der teilweise unvorhersehbaren weiteren Preis- und Kostenentwicklung wurden die Gebühren 
wie in den vergangenen Jahren nur für das Jahr 2026 kalkuliert. Wesentliche Auswirkungen 
auf die aktuelle Gebührenkalkulation haben folgende Aspekte: 

 Neuausschreibung der Schadstoffsammlung; Vertragsbeginn 01.01.2025 

 Lohnsteigerungen  

 Preissteigerungen durch Preisgleitklauseln und allgemeine Preisentwicklung  

 Anstieg CO2-Abgabe für die Abfallverbrennung  

 Veränderungen der Abfallmengen 

 Zunahme der Benutzungseinheiten und des Behälterbestandes 

 Ausgleich von Über- und Unterdeckungen im Abfallgebührenhaushalt 

Basierend auf einer Mitteilung der swb Entsorgung vom 24.09.2025 wird derzeit von einer 
CO2-Abgabe in Höhe von 26,12 €/t Abfall (zzgl. 19 % Mehrwertsteuer) für das Jahr 2026 
ausgegangen (Vorjahr: 22,10 €/t). Grundlage ist der Anstieg des CO2-Preises von 55 auf 56 
€/t. 2026 werden die Emissionszertifikate im nationalen Emissionshandel (nEHS) erstmals 
versteigert, der Start der Auktionen ist für Juli 2026 vorgesehen. Die tatsächlichen CO2-
Abgaben für 2026 sind somit von den Auktionsergebnissen abhängig und werden in 2027 als 
Spitzabrechnung durch die swb vorgenommen. 
Die Gebührenkalkulation erfolgte wie im Vorjahr mit einer vom Beratungsunternehmen PwC 
entwickelten datenbankbasierten Software. Die ansatzfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 
10,1 Mio. € (die Vergleichszahl für 2025 belief sich auf 10,1 Mio. €, 2024 = 9,5 Mio. €, 2023 = 
8,7 Mio. €).  

Entsprechend der vorliegenden Zahlen müssen die in § 3, Abs. 1 bis 4 der 
Abfallgebührensatzung ausgewiesenen Gebührensätze wie nachfolgend angepasst werden: 

 Die Grundgebühr für Wohneinheiten erhöht sich auf 54,26 €,   
die Grundgebühr für Wirtschaftseinheiten sinkt von 44,70 € auf 44,36 €. 

 Die Behältergebühr für Restabfall sinkt um 0,02 €/l Behältervolumen   
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(von 0,56 €/l auf 0,54 €/l).  

 Die Behältergebühr für Bioabfall sinkt um 0,03 €/l auf 0,60 €/l. 

Bezogen auf die derzeitige Jahresgebühr für einen 4-Personen-Haushalt (Grundgebühr 
Wohneinheiten plus Gebühren für je einen 60-l-Behälter für Rest- und Bioabfall) in Höhe von 
122,66 € beträgt die Gebührenerhöhung 2,03 € entsprechend ca. 1,7 %. 

Auch für 2027 wird davon ausgegangen, dass die CO2-Abgabe für die Abfallverbrennung die 
Kosten nochmals erhöhen wird. Daher ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühren auch 
im nächsten Jahr weiter erhöht werden müssen. 

Der Geschäftsführer der AWV, Herr Eveslage, wird die Einzelheiten der Änderungen 
vorstellen. 
 

 
Beschluss:  
„Dem Kreistag wird empfohlen, die 4.Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung zu 
beschließen.“ 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 66 
Produkt (PSP/KST): 5371010000 

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
      

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
      

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
      

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
      

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit                                          im Haushaltsjahr:       
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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